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Produktbeschreibung zur Glasversicherung für Mehrfamilienhäuser

Auszugsweise in Stichworten, maßgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln!
Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung

Versichert werden die mit dem Gebäude fest verbundenen aus Glas oder Kunststoff bestehenden Außen- und Innenscheiben, Profilbaugläser, 
Glasbausteine, Betongläser, Dachverglasungen und Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff gegen Bruchschäden (Zerbrechen). 

– Alternativ möglich: Deckung für die genannten Verglasungen nur, soweit sie zu Räumen oder Gebäudeteilen gehören, die dem allgemei-
nen Gebrauch dienen (z. B. in Treppenhäusern, Gemeinschafts-, Keller- oder Bodenräumen, sowie von Windfängen und Wetterschutz-
vorbauten). 

Ausgeschlossen sind in beiden Fällen Besondere Verglasungen, die auf Grund besonderer Vereinbarung versicherbar sind, 
sowie Außen- und Innenverglasungen von gewerblich genutzten Räumen.

Besondere Verglasungen sind:

• Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel (z. B. Motivdarstellung durch Glasmalerei, Ätzung oder Schliff), Blei- und 
Messingverglasungen mit künstlerischer Bearbeitung

• Abdeckungen von Sonnenkollektoren
• Werbeanlagen (Leuchtröhrenanlagen, Firmenschilder, Transparente mit und ohne Ausleuchtung (Leuchtkörper)) 

Nicht versichert sind Schäden durch

• Brand, Blitz und Explosion
• Krieg, Innere Unruhen, Erdbeben, Kernenergie

Entschädigung, Naturalersatz, Unterversicherung

Der Versicherer ersetzt zerstörte und beschädigte Verglasung. Dabei leistet der Versicherer in der Regel Naturalersatz, indem zerstörte 
oder beschädigte versicherte Verglasungen durch Verglasungen gleicher Art und Güte ersetzt werden (Lieferung und Einbau). Alternativ 
leistet der Versicherer in Geld Ersatz, wenn insbesondere Tarifierungsmerkmale im Antrag falsch angegeben werden oder einer Anpassung 
widersprochen wurde.

Ist der berechnete Jahresbeitrag kleiner als der Jahresbeitrag nach den tatsächlichen Gegebenheiten oder ist die Versicherungssumme niedriger 
als der Versicherungswert, wird die Entschädigung wegen Unterversicherung reduziert.

Anpassung der Versicherung

Die Haftung des Versicherers passt sich jährlich der Entwicklung der Glaspreise an. Der Beitrag ändert sich entsprechend. Ist eine Versiche-
rungssumme vereinbart, so wird diese entsprechend geändert. Eine Unterversicherung infolge Preissteigerungen kann damit vermieden 
werden.

Zusätzliche Einschlüsse auf Erstes Risiko

Mitversichert sind Aufwendungen für Gerüste, Kräne, Beseitigung und Wiederanbringung von Sachen, die das Einsetzen von
Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.) bis insgesamt 250 EUR
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§ 1  Versicherte Gefahren und Schäden

1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. 
Die Leistung erfolgt in Naturalersatz, sofern sich aus § 11 Nr. 2 
nichts anderes ergibt.

2 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

 a) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. 
Schrammen, Muschelausbrüche);

 b) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-
Isolierverglasungen;

 c) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung, ferner nicht auf Schäden durch Löschen, Niederrei-
ßen oder Ausräumen bei diesen Ereignissen.

3 Die Versicherung erstreckt sich außerdem nicht auf Schäden 
an versicherten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die 
durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben 
oder Kernenergie*) verursacht werden.

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepub-
lik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind 
zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversi-
cherungen ab.

§ 2  Versicherte Sachen

1 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten, fertig 
eingesetzten oder montierten

 a) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas;

 b) Scheiben und Platten aus Kunststoff;

 c) Platten aus Glaskeramik;

 d) Glasbausteine und Profilbaugläser;

 e) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff;

 f) sonstige Sachen.

2 Nicht versichert sind Sachen, die bereits bei Antragstellung be-
schädigt sind.

§ 3 Versicherte Kosten

1 Der Versicherer ersetzt

 a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens (§ 12 Nr. 1 b) für geboten 
halten durfte;

 b) Aufwendungen für das vorläufige Verschließen von Öff-
nungen (Notverschalungen, Notverglasungen);
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 c) Aufwendungen für das Abfahren von Glas- und sonstigen 
Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Abla-
gern oder Vernichten (Entsorgungskosten).

2 Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer nach Maßga-
be des § 11 Nr. 3 bis 6 auch die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen Aufwendungen für

 a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Mon-
tieren von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert 
(z. B. Kran- oder Gerüstkosten);

 b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzie-
rungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den unter § 2 Nr. 1 
genannten versicherten Sachen;

 c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das 
Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, 
Schutzstangen, Markisen usw.);

 d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlä-
gen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

§ 4 Versicherungsort

1 Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungs-
ortes.

2 Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeich-
neten Gebäude oder Räume von Gebäuden.

3 Gebäudeverglasungen sind nur an ihrem bestimmungsge-
mäßen Platz versichert.

§ 5  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahr-
umständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des 
Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung einer Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu 
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der 
Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b)  Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen 
 hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung 
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Ver-
sicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

 c)  Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen.

 d)  Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündigung (siehe c) 
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die unrichtige Anzeige 
kannte.

 e)  Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rücktritt 
(siehe Nr. 2 b) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) muss der Ver-
sicherer innerhalb eines Monats in Schriftform geltend machen 
und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung ange-
ben.

 Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstän-
de Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte 
Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rücktritt 
(siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) stehen dem 
Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verlet-
zung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 
Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch 
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu be-
rücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass 
die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem 
Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 
a), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung (siehe Nr. 
2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungs-
nehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt hat.

§ 5a  Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Ge-
fahrerhöhung 

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der 
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird.
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 b) Für die Glasversicherung liegt eine Gefahrerhöhung insbe-
sondere vor, wenn

 aa) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem 
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat;

 bb) handwerkliche Arbeiten (z. B. Umbauten, Auf- oder 
Abbau von Gerüsten) am Versicherungsort oder in 
dessen unmittelbarer Umgebung ausgeführt werden;

 cc) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist;

 dd) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt 
wird;

 ee) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer 
steht;

 ff) bei Antragstellung vorhandene oder im Versicherungs-
vertrag vereinbarte Einrichtungen und Maßnahmen, 
welche die Gefahr mindern, beseitigt, in der Quanti-
tät oder Qualität reduziert werden oder der Versiche-
rungsnehmer es unterlässt, den vorhandenen oder 
vereinbarten Zustand aufrecht zu erhalten.

 c) Die Aufnahme oder Veränderung eines Betriebes, gleich 
welcher Art und welchen Umfanges, ist dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen.

 d) Gefahrerhöhende Umstände werden durch Maßnahmen 
des Versicherungsnehmers oder durch sonstige gefahrmin-
dernde Umstände ausgeglichen, insbesondere soweit diese 
mit dem Versicherer vereinbart wurden.

 e) Eine Gefahrerhöhung nach a liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umstän-
den als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten.

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
 ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss 
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzei-
gen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3  Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht des Versicherers

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.

  Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Nr. 2 b und c bekannt, kann er den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen 
entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absi-
cherung der erhöhten Gefahr ausschließen.

  Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ab-
sicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hin-
zuweisen.

4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 
a vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b und c ist der 
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungs-
frei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer sei-
ne Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gelten Nr. 5 a Satz 2 
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem 
Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

 aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

 bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 6 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles (Sicherheitsvorschriften)

1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-
nehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat, sind:

 aa) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Si-
cherheitsvorschriften;

 bb) die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Sicher-
heitsvorschriften und aller sonstigen vertraglich ver-
einbarten Obliegenheiten;

 cc) dafür zu sorgen, dass die versicherten Sachen fach-
männisch nach den anerkannten Regeln der Technik 
erstellt und eingebaut sind.

 b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, 
so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem 
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Versicherers ist 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt hat.

2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht.

  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen.
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 b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist.

§ 7 Prämie; Beginn und Ende der Haftung

1 Erste oder einmalige Prämie

 a) Beginn des Versicherungsschutzes

  Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lung in Nr. 1 c und d zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt.

 b) Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie

  Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht 
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem im Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

  Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, 
ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat 
nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.

  Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie.

 c) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

  Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach 
Nr. 1 b maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

 d) Leistungsfreiheit des Versicherers

  Ist die erste oder einmalige Prämie bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles nicht gezahlt, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch ei-
nen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam ge-
macht hat.

  Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

2 Folgeprämie

 a) Fälligkeit

 aa) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

 b) Schadenersatz bei Verzug

  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen.

 c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf 
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der 
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der 
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und 
außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – auf Grund der nicht fristgerechten 
Zahlung hinweist.

 bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit 
der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten 
in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei.

 cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.

  Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen.

 d) Zahlung der Prämie nach Kündigung

  Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn 
sie mit der Fristbestim mung verbunden worden ist, innerhalb 
eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Rege-
lung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 2 c bb) 
bleibt unberührt.

3 Lastschrift

 a) Pflichten des Versicherungsnehmers

  Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeit-
punkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende De-
ckung des Kontos zu sorgen.

 b) Änderung des Zahlungsweges

  Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform 
zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf 
hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, 
die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu 
übermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsge-
bühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

4 Ratenzahlung

 Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten 
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

 Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer 
Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Ent-
schädigung fällig wird.

5 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

 a) Allgemeiner Grundsatz

 aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem 
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjeni-
ge Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

 bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie 
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interes-
ses Kenntnis erlangt hat.

 b) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

 aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerru-
fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. 
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung 
über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Wi-
derrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und 



– 9 –

der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Ver-
sicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

 bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht ange-
zeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil die erste oder einmalige Prä-
mie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung 
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, 
so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklärung zu.

 dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem 
Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-
nis erlangt.

6 Dauer und Ende des Vertrages

 a) Dauer

  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

 b) Stillschweigende Verlängerung

  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Vertrags-
dauer um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspar-
teien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

 c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

  Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

  Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
zugehen.

 d) Form der Kündigung

 Die Kündigung nach c muss in Schriftform erfolgen.

 e) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 8 Mehrere Versicherer; Überversicherung

1. Mehrere Versicherer

 a) Anzeigepflicht

 aa) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versiche-
rer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen.

  In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die 
Werte der Risikomerkmale, die der Berechnung der 

Prämie zugrunde liegen (z. B. Glas-, Grund- oder Nutz-
fläche, Versicherungssumme) anzugeben.

 bb) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
(siehe a), vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer unter den in §§ 5 Nr. 2, 5 a Nr. 3 und Nr. 
5 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder kann auch ganz oder teilweise leistungs-
frei sein. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Ver-
sicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis 
von der anderen Versicherung erlangt hat.

b) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versi-
cherungssummen zusammen den Versicherungswert 
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der 
Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Be-
stehen der anderen Versicherungen zu zahlen wären, 
den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung 
vor.

 bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage ob-
liegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen 
nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Scha-
dens verlangen. Dies gilt auch, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung 
für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch 
aus vorliegendem Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Prämie errechnet wurde, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

  Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermä-
ßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen 
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu 
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.

  Bei Vereinbarung eines Selbstbehaltes kann als Ent-
schädigung aus den mehreren Verträgen nicht mehr 
als der Schaden abzüglich des Selbstbehaltes verlangt 
werden.

 cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

  Etwaige Schadensersatzansprüche des Versicherers 
bleiben unberührt.

 c) Beseitigung der Mehrfachversicherung

 aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch 
den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne 
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später 
geschlossene Vertrag aufgehoben oder der der Prä-
mienberechnung zugrunde gelegte Wert (z. B. Glas-, 
Grund- oder Wohnfläche, Versicherungssumme) unter 
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teil-
betrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
des der Prämienberechnung zugrunde gelegten Wer-
tes und die Änderung der Prämie werden zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer 
zugeht.

 bb) Die Regelungen nach a sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
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der der Prämienberechnung zugrunde gelegte Wert 
(z. B. Glas-, Grund- oder Nutzfläche oder im Falle der 
Prämienberechnung nach Versicherungssummen der 
Versicherungswert) gesunken ist.

  Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträ-
ge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer 
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer 
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der der Prä-
mienberechnung zugrunde gelegten Werte und der 
Prämien verlangen.

2 Überversicherung

 a) Übersteigen die der Prämienberechnung zugrunde ge-
legten Werte (z. B. Glas-, Grund- oder Nutzfläche, Versi-
cherungssumme) die tatsächlichen Werte des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als 
auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseiti-
gung der Überversicherung die zugrunde gelegten Werte 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt werden.

  Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe 
der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer be-
rechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit 
dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

 b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

§ 9 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versi-
cherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann 
die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.

  Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers 
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungs-
nehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis 
des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicher-
te Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist 
oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche-
rungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht dar-
über informiert hat.

§ 10 Anpassung der Versicherung

1 Anpassung des Versicherungsumfanges

 Die Haftung des Versicherers passt sich der Glaspreisentwick-
lung an; entsprechend verändert sich die Prämie.

2 Anpassung der Prämie

 Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum1. Januar 
eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versiche-

rungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der 
vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Index für Vergla-
sungsarbeiten verändert hat. Für gewerbliche Risiken gilt das 
Mittel aus den Indizes für gemischt genutzte Gebäude, Büro-
gebäude und gewerbliche Betriebsgebäude.

 Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude gilt 
das Mittel aus den Indizes für Einfamilien- und Mehrfamilien-
gebäude.

 Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem 
Komma gerundet. Maßgebend sind die für den Monat Mai 
veröffentlichten Indizes.

 Ist eine Versicherungssumme vereinbart, verändert sie sich 
entsprechend. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungs-
summe wegen erheblicher Überversicherung (§ 8) bleibt unbe-
rührt.

3 Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers

 Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die 
Erhöhung der Haftung des Versicherers und der damit verbun-
denen Anpassung der Prämie kann der Versicherungsnehmer 
durch Erklärung in Schriftform der Erhöhung mit Wirkung für 
den Zeitpunkt widersprechen, in dem die Anpassung wirksam 
werden sollte. § 11 Nr. 2 c findet Anwendung.

§ 11 Naturalersatz; Entschädigung; Unterversicherung

1 Sachleistung

 Ersetzt werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, zerstörte 
und beschädigte Sachen (§ 2) durch Liefern und Montieren von 
Sachen oder Sachteilen gleicher Art und Güte (Naturalersatz).

 Der Reparaturauftrag erfolgt durch den Versicherer, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist. Notverglasungen und Not-
verschalungen nach § 3 Nr. 1 b können vom Versicherungsneh-
mer in Auftrag gegeben werden.

2 Abweichende Entschädigungsleistung

 Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld, wenn

 a) eine Ersatzbeschaffung zu den ortsüblichen Wiederherstel-
lungskosten nicht möglich ist;

 b) sich im Versicherungsfall ergibt, dass die Beantwortung von 
Antragsfragen nach Umständen, die für die Prämienberech-
nung maßgeblich sind (z. B. Glas-, Grund- oder Nutzfläche, 
Versicherungssumme) von den tatsächlichen Verhältnissen 
zum Zeitpunkt des Schadeneintrittes abweicht und deshalb 
die Prämie zu niedrig berechnet wurde; in diesem Fall wird 
nur der Teil des Schadens ersetzt, der sich zu dem Schaden-
betrag verhält wie die zuletzt berechnete Jahresprämie zu 
der Jahresprämie, die bei Kenntnis der tatsächlichen Um-
stände zu zahlen gewesen wäre (Unterversicherung);

 c) der Versicherungsnehmer einer Anpassung gemäß § 10 Nr. 
3 widersprochen hat, die vor Eintritt eines Schadens hätte 
wirksam werden sollen. In diesem Fall wird nur der Teil des 
Schadens ersetzt, der sich zu dem Schadenbetrag verhält 
wie die zuletzt berechnete Jahresprämie zu der Jahresprä-
mie, die der Versicherungsnehmer ohne Widerspruch ge-
gen jede seit Vertragsbeginn erfolgte Anpassung zu zahlen 
gehabt hätte.

 Restwerte werden angerechnet.

3 Zum Naturalersatz gehören nicht Kosten

 a) gemäß § 3, insbesondere nicht die Kosten, um die sich 
das Liefern und Montieren von versicherten Sachen durch 
deren Lage verteuert (§ 3 Nr. 2 a);

 b) die für die Angleichung (z. B. in Farbe und Struktur) unbe-
schädigter Sachen aufzuwenden wären.

4 Kosten

 Ersetzt werden gemäß § 3 die notwendigen Kosten zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles. Bei Kosten gemäß § 3 Nr. 2 
höchstens der vereinbarte Betrag.

5 Entschädigung versicherter Kosten

 Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten ge-
mäß § 3 gelten Nr. 2 b und c entsprechend.
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6 Unterversicherung

 a) Unterversicherung besteht, wenn

 aa) die Versicherungssumme niedriger ist, als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles oder

 bb) die Angaben des Versicherungsnehmers zu den Wer-
ten, die der Ermittlung der zu zahlenden Prämie dienen 
(z. B. Glas-, Grund- oder Nutzfläche, Versicherungssum-
me) niedriger sind als die tatsächlichen Gegebenheiten 
und daher die Prämie zu niedrig berechnet wurde.

 b) im Fall aa wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis Nr. 6 ermit-
telten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag ver-
hält wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungs-
wert.

  Im Fall bb wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis Nr. 6 ermit-
telten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag ver-
hält, wie die zuletzt berechnete Jahresprämie zu der Jahres-
prämie, die bei Kenntnis der tatsächlichen Gegebenheiten 
berechnet worden wäre.

 c) bei Versicherung auf Erstes Risiko gelten diese Bestimmun-
gen über die Unterversicherung nicht.

§ 12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei 
und nach Eintritt des Versicherungsfalles

1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungs-
falles

 a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, 
und zwar auch dann, wenn eine sofortige Ersatzleistung 
nicht beansprucht wird;

 b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu min-
dern und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; 
er hat, soweit die Umstände es gestatten, solche Weisungen 
einzuholen;

 c) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des Zu-
mutbaren jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungs-
pflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft – auf 
Verlangen schriftlich – zu erteilen und die erforderlichen 
Belege beizubringen;

 d) Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermeiden, 
solange der Versicherer nicht zugestimmt hat.

2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht.

  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist.

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 13  Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonde-
ren Gründen

1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versiche-
rungsfalles

 a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-
sätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei.

  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-
nehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung 
des Schadens als bewiesen.

 b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrläs-
sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, 
die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Be-
deutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 14 Reparaturauftrag; Zahlung und Verzinsung der 
Entschädigung

1 Bei Naturalersatz (§ 11 Nr. 1) ist der Reparaturauftrag unver-
züglich zu erteilen.

2 Ist Entschädigung in Geld zu leisten (§ 11 Nr. 2 und Nr. 3 ), 
gilt:

 a) Fälligkeit der Entschädigung

  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind.

  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung be-
anspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen 
ist.

 b) Verzinsung

  Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 aa) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird 
– seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

 bb) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr, soweit nicht 
aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu 
zahlen ist.

 cc) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

 c) Hemmung

  Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 2 b ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens 
des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermit-
telt oder nicht gezahlt werden kann.

 d) Aufschiebung der Zahlung

  Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 aa) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 bb) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch nicht 
abgeschlossen ist;

 cc) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Real-
gläubigern nicht erfolgte.

§ 15 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.
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§ 16 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1 Für die in gleicher Art und Güte ersetzten Sachen besteht der 
Versicherungsvertrag unverändert fort. Werden Sachen nicht in 
gleicher Art und Güte ersetzt, besteht Versicherungsschutz nur, 
sofern dies vereinbart ist.

2 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie muss 
der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen 
sein.

 a) Kündigung durch den Versicherungsnehmer

  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung so-
fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

 b) Kündigung durch den Versicherer

  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

 c) Form der Kündigung 

  Die Kündigung nach a und b ist in Schriftform zu erklären.

§ 17  Schriftliche Form; Zurückweisung von Kündi-
gungen; Anzeigen/Willenserklärungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegen-
über dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 
Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift.

 Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach 
der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen 
nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vertretervollmacht

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-
trages,

 b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses einschließ-
lich dessen Beendigung,

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Ver-
trages und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträ-
ge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages an 
ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht 
muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung 
kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 19 Gerichtsstand

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvertreter

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivil-
prozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist aus-
schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

§ 20 Veräußerung der versicherten Sache und deren 
Rechtsfolgen 

1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

 a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer ver-
äußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei 
Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen 
Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden 
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

 b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, 
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2 Kündigungsrechte

 a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versiche-
rers von der Veräußerung ausgeübt wird.

 b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode in Schriftform zu kündigen.

  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines 
Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

 c) Im Falle der Kündigung nach a und b haftet der Veräußerer 
allein für die Zahlung der Prämie.

3 Anzeigepflichten

 a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

 b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nach-
weist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag 
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 c)  Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt 
war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder 
wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er 
nicht gekündigt hat.
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§ 21 Übergang von Ersatzansprüchen

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen ei-
nen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versiche-
rungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des 
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und 
nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 

infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs nehmer.

§ 22 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, so-
weit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 23 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Klauseln zu den AGIB 94 – Fassung 2008

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
711 (94) Brand, Blitz, Explosion Wenn die Zusatzdeckung für Schäden durch Brand, Blitz und Explosion ver-

einbart wird
732 (94) Blei-, Messing- oder Eloxalver-

glasungen, transparentes Glas-
mosaik

Wenn Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen oder transparente Glas-
mosaiken mitversichert werden

753 (94) Werbeanlagen Wenn Werbeanlagen mitversichert werden
781 (94) Führung Wenn anderere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
782 (94) Prozessführung Wenn anderere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
785 (94) Wohnungseigentum in der 

Glasversicherung
Generell

FK 5-KS  0409
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Klauseln zu den AGIB 94 – Fassung 2008

711 (94) Brand, Blitz, Explosion

1 Abweichend von § 1 Nr. 2 c AGlB 94 sind Schäden durch 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie Schäden 
durch Löschen, Niederreißen oder Ausräumen mitversichert.

2 Die Ausschlüsse gemäß § 1 Nr. 3 AGlB 94 bleiben unberührt.

732 (94) Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen, trans-
parentes Glasmosaik

Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an nicht aus Glas beste-
henden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen oder 
von transparentem Glasmosaik nur, wenn gleichzeitig ein ersatz-
pflichtiger Schaden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGlB 94) an der 
zugehörigen Scheibe vorliegt und entweder beide Schäden auf 
derselben Ursache beruhen oder der Schaden an der Scheibe den 
anderen Schaden verursacht hat. Die Rahmen der Verglasungen 
sind nicht Gegenstand der Versicherung.

753 (94) Werbeanlagen

1 Versichert sind die im Versicherungsvertrag näher bezeichne-
ten Werbeanlagen, und zwar

 –  Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen);

 –  Firmenschilder;

 –  Transparente.

2 Der Versicherer leistet Ersatz

 a) bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) für 
Schäden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGlB 94) der Röhren 
(Systeme) und an den übrigen Teilen der Anlage für alle 
Beschädigungen oder Zerstörungen, soweit sie nicht eine 
unmittelbare Folge der durch den Betrieb der Anlage ver-
ursachten Abnutzung sind;

 b) bei Firmenschildern und Transparenten für Schäden 
durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGlB 94) der Glas- und 
Kunststoffteile.

 Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder Kunst-
stoff bestehenden Teilen (z.B. Metallkonstruktion, Bemalung, 
Beschriftung, Kabel) sind mitversichert, wenn gleichzeitig ein 
ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGlB 94) 
am Glas oder Kunststoff vorliegt und entweder beide Schäden 
auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden am Glas oder 
Kunststoff den anderen Schaden verursacht hat.

3 Abweichend von § 1 Nr. 2 c AGlB 94 sind, soweit nichts an-
deres vereinbart ist, Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explo-
sion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung sowie Schäden durch Löschen, Niederrei-
ßen oder Ausräumen mitversichert.

4 Kosten für Farbangleichungen unbeschädigter Systeme oder 
für sonstige Änderungen oder Verbesserungen sowie für 
Überholungen sind nicht entschädigungspflichtig.

5 Wird anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens an den üb-
rigen Teilen der Anlage eine vorläufige Reparatur durch einen 

Nichtfachmann vorgenommen, so sind die Kosten hierfür so-
wie die daraus entstehenden Folgen vom Versicherungsneh-
mer zu tragen.

781 (94) Führung

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willens-
erklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versiche-
rer entgegenzunehmen.

782 (94) Prozessführung

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer 
die gleichen sind, ist Folgendes vereinbart:

1 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Ver-
trag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer 
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2 Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden 
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die von 
diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit 
geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an.

3 Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs- oder 
Revisionssumme nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer 
berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mit-
beteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zwei-
ten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer auszudehnen, 
bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht 
entsprochen, so gilt Nr. 2 nicht.

785 (94) Wohnungseigentum in der Glasversicherung

1 Für Versicherungsverträge mit einer Gemeinschaft von Woh-
nungseigentümern gilt:

 a) Ist der Versicherer nach §§ 5, 6, 9, 12 und 13 AGlB 94 
bzw. §§ 5, 5 a, 6, 9, 12 und 13 AGlB 94 Fassung 2008 
wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer 
leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den üb-
rigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigen-
tum und wegen deren Miteigentumsanteilen (§ 1 Abs. 2 
des Wohnungseigentumsgesetzes) nicht berufen.

 b) Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, 
dass der Versicherer ihnen auch hinsichtlich des Mitei-
gentumsanteiles des Wohnungseigentümers, der den 
Entschädigungsanspruch verwirkt hat, Entschädigung 
leistet, jedoch nur, soweit diese zusätzliche Entschädi-
gung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Ei-
gentums (§ 1 Abs. 5 des Wohnungseigentumsgesetzes) 
verwendet wird.

  Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwir-
kungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer die-
se Mehraufwendungen zu erstatten.

2 Für die Versicherung bei Teileigentum (§ 1 Abs. 3 des Woh-
nungseigentumsgesetzes) gilt Nr. 1 entsprechend.
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Identität des Versicherers
Name: AachenMünchener Versicherung AG
Anschrift: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG
AachenMünchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender; 
Johannes Booms, Peter Heise, Ulrich Rieger

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu der Versiche-
rung aufgeführten Versicherungsbedingungen und Klauseln, die 
in dem entsprechenden Register dieser Produktunterlagen ent-
halten sind.

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unserem Produktinformationsblatt haben wir Sie bereits näher 
über Art und Umfang der Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im Versicherungsvertrag für diesen 
Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, sorgen Sie 
bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten die 
ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als 
gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn in der Sachversiche-
rung eine Entschädigung fällig wird.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei 
vierteljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %. 
Monatliche Zahlung setzt eine zu unseren Gunsten erteilte Einzugs-
ermächtigung voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, 
gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Auf die Möglichkeit einer Beitragsangleichung in der Glasversiche-
rung auf Grund von Versicherungsbedingungen wird hinge wiesen.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu 
finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklä-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten
Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch ei-
nen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von 
mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten 
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall 

• bei Eigentumswechsel 

• bei Obliegenheitsverletzung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

FK 5-IVN  0711
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Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren
Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombuds-
mann e. V. Sie können deshalb innerhalb von acht Wochen nach 
Erhalt unserer Nachricht das kostenlose, außergerichtliche Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.

Aufsichtsbehörde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versicherungs-
angelegenheiten kümmern. Kommt es aber doch einmal zu Mei-
nungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versiche-
rungen – Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

richten.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon un-
berührt.
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 

elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 

Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 

auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-

schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die früheren manuel-

len Verfah ren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten 

zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung  zulässig, 

wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 

wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-

verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-

bestimmung eines Vertragsver hältnisses oder vertragsähnlichen 

Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur  Wahrung be-

rechtigter Inte ressen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 

Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse 

des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 

überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-

wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 

Daten verarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilli-

gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 

über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-

doch —  außer in der Lebens- und Unfallversicherung — schon mit 

Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Wider-

ruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. 

Wird die Einwilli gungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise 

ge strichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz 

Wider ruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung 

kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten ge-

setzlich zuläs sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, 

erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim 

Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 

des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 

Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im 

Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Beispiele für Datenverarbeitung und -nutzung

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 

Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 

sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 

Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 

Kundennum mer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-

cherungsdauer, Bei trag, Bankverbindung sowie erforderlichen-

falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-

verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem 

Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 

ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten 

Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-

statt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-

versicherung den Auszahlungsbetrag (Lei stungsdaten).

2 Datenübermittlung an Rückversicherer

 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 

stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 

achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 

an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 

benötigen ebenfalls ent sprechende versicherungstechnische 

 Angaben von uns, wie Versiche rungsnummer, Beitrag, Art des 

Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages 

sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 

bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen 

auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 

Rück ver sicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten über-

geben.

3 Datenübermittlung und Datenspeicherung bei der Generali  

Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Um die Schadenbearbeitung möglichst schnell, effektiv und kos -

ten günstig zu gestalten, hat die Generali Deutschland Gruppe 

eine Schadenmanagementgesellschaft gegründet, die kon-

zernweit als eigen ständige Tochtergesellschaft für bestimmte 

Versicherer der Generali Deutschland Gruppe tätig wird. Dies 

sind derzeit die AachenMünchener Versicherung AG sowie die 

Generali Versicherung AG.

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH übernimmt 

in unserem Auftrag die Bearbeitung von Groß- und  Spezialschäden 

auf dem Gebiet der Schaden-, Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versi-

cherung. Zu diesen Zwecken benötigt die Generali Deutschland 

Schadenmanagement GmbH Ihre Vertrags- und Schadendaten. 

Dazu gehören beispielsweise Ihre Angaben im Antrag, auch Ge-

sundheitsdaten, insbesondere in der Unfallversicherung, versiche-

rungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme 

oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines 

Dritten, z. B. eines Vermittlers, Sachverständigen oder eines Arztes 

(u. a. Behandlungsberichte).

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH ist ver-

pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, 

einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit 

den  Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-

genheit zu beachten.

4 Datenübermittlung an andere Versicherer

 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 

Antrag stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 

Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-

denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 

z. B. frühere Krank heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 

über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehen-

de, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch 

zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Ver-

sicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 

zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 

sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-

chende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf 

es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher 

Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-

tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 

Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name 

und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 

und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 

und Schadentag.

5 Zentrale Hinweissysteme

 Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es not-

wendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des 

Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmiss-

brauch, Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an an-

dere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen 

anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim Ge-

samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und 

beim Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zentrale 

Hinweissysteme.

TA 13  0111
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 Die eventuelle Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren 

 Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen Sys-

tem verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Vorausset-

zungen erfüllt sind.

Bei spiele:

 Allgemeine Haftpflichtversicherung

 –  Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, 

bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

 Kfz-Versicherer

 –  Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen 

sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-

rungsmissbrauchs besteht.

 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

 Lebensversicherer

 –  Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. 

Annahme mit Beitragszuschlag,

  –  aus versicherungsmedizinischen Gründen,

  –  aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,

  –  wegen verweigerter Nachuntersuchung.

 –  Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung sei-

tens des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des 

Versicherungsneh mers wegen geforderter Beitragszuschläge.

 Zweck: Risikoprüfung.

 Rechtsschutzversicherer

 –  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versi-

cherungsfällen innerhalb von 12 Monaten,

 –  Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versi-

cherer nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 

36 Monaten,

 –  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrüge-

rischen Inanspruchnahme der Versicherung.

 Zweck:  Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der 

Antragstellung.

 Sachversicherer

 –  Aufnahme von Schäden und Personen, wenn  Brandstiftung 

vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versi che-

rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 

Scha densummen erreicht sind.

 Zweck:  Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 

Missbrauchs.

 Transportversicherer

 –  Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmiss-

brauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckver-

sicherung.

 Zweck:  Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-

missbrauch.

 Unfallversicherer

 –  Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzei-

gepflicht,

 –  Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-

zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder 

von Unfallfolgen,

 –  außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leis-

tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

 Zweck:  Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-

brauch.

6 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe

 Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-

ver si cherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, 

Bau sparen, Kapitalanlagen) werden durch rechtlich  selbstständige 

Un ternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden 

Versiche rungsschutz und Finanzservice anbieten zu können,  arbeiten 

die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen  zusammen.

 Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert 

wer den, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z. B. 

Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Ver-

träge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. 

Dies gilt auch für Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, 

ggf. Ihr Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bankleitzahl, d. h., 

dass Ihre allgemeinen Antrags-, Ver trags- und Leistungsdaten in 

einer zentralen Datensammlung geführt werden können.

 Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 

Kunden num mer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträ-

ge) von allen Un ternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise 

kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefo-

nischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 

Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 

 korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Ver-

trags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-

rungsunternehmen der Gruppe abfrag bar.

 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 

jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 

werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, 

bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-

achten sind. Branchenspezifi sche Daten – wie z. B. Gesundheits- 

oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 

Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmens-

gruppe gehören zurzeit u. a. folgende Unterneh men an:

 AachenMünchener Lebensversicherung AG

 AachenMünchener Versicherung AG

 Advocard Rechtsschutzversicherung AG

 Generali Deutschland Pensionsfonds AG

 Generali Deutschland Pensionskasse AG

 Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Generali Deutschland Services GmbH

 Generali Deutschland Informatik Services GmbH

 AMPAS GmbH

 Central Krankenversicherung AG

 Cosmos Lebensversicherungs-AG

 Cosmos Versicherung AG

 Deutsche Bausparkasse Badenia AG

 Dialog Lebensversicherungs-AG

 ENVIVAS Krankenversicherung AG

 Generali Lebensversicherung AG

 Generali Versicherung AG

 Pensor Pensionsfonds AG

 Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-

mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 

weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,  Bausparverträge, 

Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapital-

anlagegesellschaften sowie anderen Versicherern außerhalb der 

Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir u. a. mit:

 Allgemeine Kredit Coface Holding AG

 Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH

 ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH

 COMINVEST Asset Management GmbH

 Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

 EA Einsatzbetreuungs- und Auslandsdienste GmbH

 Europ Assistance Services GmbH

 Europ Assistance Versicherungs-AG

 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

 Generali Investments Luxembourg S.A.

 Uelzener Allgemeine Versicherung a. G.

 Victoria Versicherung Aktiengesellschaft

 Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Kooperations-

partnern je nach Einzelfall erfolgt über die

 AachenMünchener Versicherungsvermittlungs GmbH.

 Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Ver mitt-

lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-

wonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kredit institute 

im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung  Versicherungen 

als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungs produkten. 

Für die Datenverarbei tung der vermittelnden Stelle gelten die fol-

genden Ausführungen unter Punkt 7.
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7 Betreuung durch Vermittler

 In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonsti gen Dienstleistungsangebots unserer  Unternehmensgruppe 
bzw. un serer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer 
Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in  sonstigen 
Finanzdienst leistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind 
 neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften  sowie im 
Rahmen der Zusammenar beit bei Finanzdienstleistungen auch 
Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften und 
andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 
erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Be-
treuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versiche rungsnummer, Bei-
träge, Art des Versi cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungs leistungen sowie 
von unseren Partnerunter nehmen Angaben über andere finanzi-
elle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bauspar-
vertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen 
in der Personenversicherung können an den zuständigen Ver-
mittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Ver-
mittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo genen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 
 Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der kunden-
relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine 
besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 
und Datengeheim nis) zu beachten.

 Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 
Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-
gung des Vermittlervertrages), regelt das Unternehmen Ihre Betreu-
ung neu; Sie werden hierüber informiert.

 Die Vermittlung erfolgt u. a. über die:

 Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG

 Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG

 FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vermögensberatung 
Deutschland mbH

8 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen, ein Recht 
auf Berichtigung, Sper rung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und 
Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten Ihres Versi cherers. Richten Sie auch ein 
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung wegen der beim Rückversiche rer gespeicherten Daten 
stets an Ihren Versicherer.
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